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EN MITGLIEDERN DER REGIONALREGIERUNG IN DER XVII. LEGISLATURPERIODE MONATLICH ZUSTEHENDE BRUTTOVERGÜTUNGEN  
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Im Amt vom 13. März 2024  

 

Name 
In der 

Regionalregierung 
ausgeübte Funktion 

Funktionszulage 

 

Aufwandsentschädigung 
Pauschalbetrag der 

Spesenrückerstattung 

Als 
Regionalratsabgeordnete/r 

zustehender 
Gesamtbetrag 

  Bruttobetrag  Bruttobetrag Betrag 
                    (5)

 

Arno Kompatscher Präsident - 
(1)

  11.563,64 825,98 12.389,62 

Giulia Zanotelli 
Vizepräsidentin-

Stellvertreterin des 

Präsidenten 

- 
(2)

  
11.563,64 825,98 12.389,62 

Franz Thomas 

Locher 
Vizepräsident - 

(3)
  11.563,64 825,98 12.389,62 

Carlo Daldoss Assessor 2.312,73  11.563,64 825,98 12.389,62 

Angelo Gennaccaro Assessor - 
(4)

  11.563,64 825,98 12.389,62 

Luca Guglielmi Assessor 2.312,73  11.563,64 825,98 12.389,62 

 

Anmerkungen:  

(1)
 Der Präsident der Region Arno Kompatscher ist auch Landeshauptmann von Südtirol. Der Präsident bezieht die Funktionszulage für letztgenannten Auftrag und nicht für den 

Auftrag als Präsident der Region, da laut Regionalgesetz die Häufung von Entschädigungen verboten ist. 

(2)
 Die Vizepräsidentin-Stellvertreterin des Präsidenten der Region Giulia Zanotelli ist auch Mitglied der Trentiner Landesregierung. Die Vizepräsidentin bezieht die Funkionszulage 

für letztgenannten Auftrag und nicht für den Auftrag als Vizepräsidentin der Region, da laut Regionalgesetz die Häufung von Entschädigungen verboten ist. 
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(3)

 Vizepräsident Franz Thomas Locher ist auch Präsidialsekretär des Südtiroler Landtags. Der Vizepräsident bezieht die Funktionszulage für letztgenannten Auftrag und nicht für 

den Auftrag als Vizepräsident der Region, da laut Regionalgesetz die Häufung von Entschädigungen verboten ist. 

(4)
 Assessor Angelo Gennaccaro ist auch Präsident (zuvor Vizepräsident) des Südtiroler Landtags. Der Assessor bezieht die Funktionszulage für letztgenannten Auftrag und nicht für 

den Auftrag als Regionalassessor, da laut Regionalgesetz die Häufung von Entschädigungen verboten ist. 

(5)
 Der als Regionalratsabgeordnete/r zustehende Betrag wird vom Regionalrat von Trentino-Südtirol festgelegt und zugewiesen, vorbehaltlich gesetzlich vorgesehener Ausgleiche. 


